
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Bundesschiedskommission 
 
 

Beschluss 
in dem Statutenstreitverfahren 

5/1998/St  
18.09.1998 

 
auf Antrag 
 
des SPD-Ortsvereins E-S, 
vertr. durch den Vorsitzenden F, 

- Antragsteller und Berufungsgegner - 
g e g e n 
 
den SPD-Unterbezirk E, 
vertr. durch die Vorsitzende E 

- Antragsgegner und Berufungsführer - 
 
hat die Bundesschiedskommission am 18. September 1998 unter Mitwirkung von 

 
Dr. Diether Posser, Vorsitzender, 
Hannelore Kohl, Stellvertretende Vorsitzende, 
Prof Dr. Hans Peter Bull, Stellvertretender Vorsitzender, 

beschlossen: 
Das Berufungsverfahren wird nach Rücknahme der Berufung 
durch den Berufungsführer eingestellt. 

 
 

Gründe 
 
Nachdem der Antragsgegner seine am 4. September 1998 bei der 
Bundesschiedskommission eingegangene Berufung gegen die Entscheidung der 
Bezirksschiedskommission Niederrhein vom 7. August 1998, zugestellt am 24. August 1998, 
mit am 17. September 1998 eingegangenem Schriftsatz zurückgenommen hat, ist das 
Berufungsverfahren einzustellen. 
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